
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

I. Geltung der Bedingungen 

(1) 
Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund die-
ser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbe-
ziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Gegenbe-
stätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingun-
gen wird hiermit widersprochen. 
(2) 
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn wir sie 
schriftlich bestätigen.  
(3) 
Für die Überlassung und Nutzung von Software gelten ergänzend die Bestimmungen 
unseres Softwarelizenzvertrages mit der Maßgabe, dass die Regelungen unter Ziff. 
3,5 und 6 des Softwarelizenzvertrages die Vereinbarungen unter VII und VIII unserer 
allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließen. 

II. Angebot und Vertragsabschluß 
(1) 
Unsere Angebote sind freibleibend. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellun-
gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestäti-
gung. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden, die vor 
oder bei Vertragsabschluß getroffen sind.  
(2) 
Unsere Angestellten sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder 
mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages 
hinausgehen. 

III. Preise  
(1) 
Maßgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise ohne Skonti 
und sonstige Nachlässe zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
(2) 
Unsere Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Lager Rheine. 

IV. Zahlung 
(1) 
Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ab 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar.  
(2) 
Die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im Fall 
von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Wechsel 
werden nicht angenommen. 
(3) 
Gerät der Käufer in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab 
Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kon-
tokorrentkredite zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Sie sind 
dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist.  
(4) 
Wenn uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage 
stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder 
wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in 
Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch 
wenn wir Schecks angenommen haben. Wir sind in diesem Fall außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.  
(5) 
Vollkaufleute i.S. des Handelsgesetzbuches oder juristische Personen des öffentli-
chen Rechts sind zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn 
Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn 
die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. 

V. Lieferung, Lieferverzug 
(1) 
Liefertermine oder Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 
können, bedürfen der Schriftform. 
(2) 
Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die uns 
die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören ins-
besondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei 
unseren Lieferanten oder Unterlieferanten eintreten - oder aufgrund nicht richtiger 
oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung bei Lieferungen an Kaufleute i.S. des HGB 
haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. 
Sie berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlauffrist hinaus zu schieben oder wegen des noch nicht erfüllten 
Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.  
(3) 
Wenn die Behinderung länger als 2 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener 
Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung 
frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die ge-
nannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den Käufer unverzüglich be-
nachrichtigen. 
(4) 
Wir sind zu Teillieferungen jederzeit berechtigt. 

VI. Transport, Gefahrenübergang 

(1)  
Die Art des Transports, der Spedition oder der Verpackung wird, sofern nichts anderes 
vereinbart ist, von uns nach billigem Ermessen bestimmt, ohne dass für uns hieraus eine 
Haftung entsteht. Etwaigen Sonderwünschen des Käufers tragen wir Rechnung, falls 
dieser sich verpflichtet, die hierdurch entstehenden Sonderkosten zu tragen.  

(2) 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausfüh-
rende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Lager verlassen hat. 
Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit Meldung der 
Versandbereitschaft auf ihn über. 
Auf Wunsch des Käufers werden Lieferungen in seinem Namen und auf seine Rech-
nung versichert. 
VII. Eigentumsvorbehalt 
( 1 ) 
Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zah- 
lungen aus der Geschäftsverbindung mit dem erstreckt sich auch auf den anerkannten 
Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem Käufer in laufender Rechnung buchen 
(Kontokorrent - Vorbehalt). 
(2) .           
In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt, sofern nicht die Bestim-
mungen des Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden kein Rücktritt vom Vertrag, es sei 
denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung des Liefer-
gegenstandes liegt dagegen stets ein Rücktritt vom Vertrag. Bei Pfändung oder sonstigen 
Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir 
Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haf-
tet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 

 (3) ; 
Der Käufer ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang wei-
terzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturen-
Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der 
Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft Worden ist. Zur Einziehung 
dieser Forderung ist der Käufer auch nach deren Abtretung ermächtigt Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichten 
wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zah-
lungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. 
In diesem Fall können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung 
mitteilt. 
4) 
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des 
Käufers freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch 
nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt. 
VIII. Gewährleistung, Haftung 
(1) 
Ist der Liefergegenstand mangelhaft, so liefern wir nach unserer Wahl Ersatz oder bessern 
nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. 
(2)  
Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr und beginnt mit dem Datum der Lieferung. 
(3) 
Offensichtliche Mängel sind uns spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Eingang des 
Liefergegenstandes schriftlich anzuzeigen. Maßgeblich ist die Absendung der Anzeige. 
Danach ist die Geltendmachung offensichtlicher Mängel abgeschlossen. Ist der Käufer 
Unternehmer, so sind uns offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden 
können, sind uns unverzüglich nach Ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Die 
mangelhafte Ware ist in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der Feststellung befin-
det, zur Besichtigung durch uns bereit zu halten. Bei offensichtlichen Mängeln ist jede 
Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen, wenn mit der 
Benutzung oder Verarbeitung der Ware begonnen wurde. (4) 
Schlägt die Nachbesserung oder die  Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, 
(Unmöglichkeit  oder  Misslingen,   Verweigerung  oder schuldhafte  Verzögerung  der 
Nachbesserung) kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises verlangen 
oder vom Vertrag zurücktreten. (5) 
Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung oder statt der Leistung sind sowohl 
uns als auch gegenüber unseren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, 
soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt nicht, 
wenn aus dem Schuldverhältnis, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder 
eines Beschaffensrisikos, etwas anderes zu entnehmen ist. 
IX. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
(1)  
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. (2) 
Soweit der Käufer Vollkaufmann im Sinn des Handelsgesetzbuchs, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Ist Rheine 
ausschließlicher Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-
hältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. (3) 
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 


